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in Nordrhein-Westfalen e.V. 
 

 

Ausschreibung 

Landesmeisterschaft Langwaffe NRW 2026 

 

Disziplin Es werden alle Langwaffendisziplinen 15m bis 100m angeboten  

 gemäß BDS-Sporthandbuch in der z. Zt. gültigen Fassung. 

 Bei Büchse-Fallscheibe keine Magnum-Munition und kein .30 Carbine! 

 

Starterklassen Alle Klassen gemäß gültigem Sporthandbuch 

 

 Geräteklassen Alle Klassen gemäß gültigem Sporthandbuch. 

 

Datum Samstag, den 28.03.2026 

 Sonntag, den 29.03.2026 

 Samstag, den 04.04.2026 

 Sonntag, den 05.04.2026 

 Montag, den 06.04.2026 

 Samstag, den 11.04.2026 

 Sonntag, den 12.04.2026 

 Samstag, den 18.04.2026 

 Sonntag, den 19.04.2026 

 Samstag, den 25.04.2026 

 Sonntag, den 26.04.2026 

 Freitag, den 01.05.2026 

 Samstag, den 02.05.2026 

 

Ort Schießstand Rüthen, Schneringer Str. 50 

 

Startgeld  7,00 € für jeden Start 

 

   Startgeld ist „Reuegeld“. Das heißt: Eine Rückerstattung bei „Nicht-

Antritt“ erfolgt nicht! Starts können nicht auf andere Schützen 

übertragen werden. 

   Startgelder werden auch dann fällig, wenn ein Schütze einen Start 

aber keine Startzeit gebucht hat. 

 

Es ist zu beachten, dass vor dem 1. Start die Startgelder für alle 

gemeldeten Vereinsmitglieder bei der Wettkampfleitung in bar 

entrichtet sein müssen. Überweisungsbelege können nicht 

akzeptiert werden. 

 

Sollten noch Forderungen gegen den Verein bestehen, sind bis zur vollständigen 

Zahlung alle Schützen nicht für einen Start zugelassen!! 

 

Startberechtigt sind nur Schützen/innen bei Vorlage des Ausweises mit gültiger 

Jahresmarke. Die Jahresmarke für 2025 gilt bis einschließlich 31.03.2026  

Teilnahmevoraussetzung ist das Erreichen der Qualifikationszahlen bei der BM 

2026 bzw. LM 2025 (mit Durchmeldung) 

Die Qualifikationsringzahlen werden im Februar auf www.bdslv4.de 

veröffentlicht. 
 

 

 

http://www.bdslv4.de/
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Meldungen Durchmeldungen von der letzten LM (2024) können ab dem 01.12.2025 bis 

zum 24.01.2026 per E-Mail (tomhallmann@t-online.de) gemeldet werden. 

 

 

 Für die Disziplinen 38xx gibt es eine offene Landesmeisterschaft, 

 diese können auch per E-Mail gemeldet werden. 

 

 

 

Startzeiten buchen 

 

Ab dem 16.02.2026, 00:01 Uhr, können die Startzeiten über den Globalen Zugang 

ausgewählt werden: 

 
Jeder Schütze/in ist für die Buchung der Startzeiten selbst verantwortlich! 

 
Die Buchungsfrist läuft am 8.03.2026 um 23:59 Uhr ab. 

 

Wenn voll, dann voll! 

 
 

Achtung! Die Buchung der Startzeiten muss über den globalen Zugang erfolgen! 

 
Bei Fragen oder Problemen bitte Mail oder Tel. an: 

tomhallmann@t-online.de 

 

Tel. 0170-2418446 

 

 

 

Sicherheitsbestimmungen und allgemeine Hinweise 

 

Es gelten die Bestimmungen des BDS-Sporthandbuches. 

Die Startzeiten können von den mitgeteilten Terminen abweichen. Teilnehmer 

haben sich rechtzeitig auf den jeweiligen Ständen einzufinden. 

 Bitte beachten Sie, dass die im System vergebene Bahnnummer nur eine 

 Hilfestellung für die Einteilung ist! 

 Die Bahnen werden vor Ort vom zuständigen Schießleiter vergeben. 

 

Die Anmeldung hat bei Startterminen bis 11.00 Uhr mindestens 30 Minuten, 

bei Startterminen zwischen 11.00 Uhr und 15:00 mindestens 60 Minuten und 

ab 15:00 Uhr mindestens 120 Minuten vor dem ersten Starttermin zu erfolgen. 

 

Meldet ein Starter sich zu der für ihn vorgesehenen Startzeit nicht rechtzeitig 

an, so hat er keinen Anspruch auf eine Ersatzstartzeit. 

 

Es gilt ein generelles Verbot für eingeschaltete Handys im Bereich der 

Schützenstände. 
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Gemäß der SpO werden Wettbewerbsklassen zusammengefasst, wenn die erforderliche Anzahl von 

Teilnehmern nicht erreicht wird. Dies gilt nicht für Jugend- und Damenklassen.  

 

Es gelten die Vorgaben der Verordnung zum Waffengesetz, insbesondere in Bezug auf die vom 

Schießsport ausgeschlossenen Waffen (§6 AWaffV). - Bei kritischen Waffen hat der Schütze den 

Nachweis der Freigabe für den Schießsport selbst zu erbringen.  

 

Den Anweisungen der Standaufsicht ist Folge zu leisten. - Bei groben Sicherheitsverstößen erfolgt ein 

sofortiger Ausschluss von der Veranstaltung.  

 

Es gilt ein generelles Verbot für eingeschaltete Handys im Bereich der Schützenstände. 

 

Waffen dürfen nur auf dem Schießstand nach vorheriger Anweisung der Schießeiter ausgepackt 

werden! 

 

Jede/r Teilnehmer/in haftet für durch ihn/sie verursachte Schäden. Hierbei sind 

die für die jeweilige Anlage geltenden Bedingungen maßgeblich. 

 

Änderungsvorbehalt 

Der Veranstalter behält sich Änderungen auf Grund von ihm nicht zu 

verantwortenden Ereignissen vor. 

 

 

 

 

 

Mit sportlichem Gruß 

 

Tom Hallmann 

Landessportleiter LW im BDS LV4 


